
 

 

 

 

Merkblatt revidiertes Datenschutzgesetz (revDSG)  

 

Stand: Mai 2023 

 

 

Was ab September 2023 für den Umgang mit Personendaten im Wesentlichen gilt: 

 

a. Informationspflicht: Ihre Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

müssen über die Erhebung von und den Umgang mit Personendaten informiert werden. 

Bei Datentransfer ins Ausland (auch via Dritte) sind die entsprechenden Länder zu 

nennen. 

b. Personen, über die Sie Angaben speichern, haben ein Auskunftsrecht und können die 

Löschung der Daten verlangen. 

c. Sorgfaltspflicht: Unternehmen müssen ihre Technik und Organisation so konzipieren und 

konfigurieren, dass ein hoher Datenschutz gewährleistet ist. 

d. Sollte sich eine Verletzung der Datensicherheit ereignen, muss dies dem 

Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten (EDÖB) sowie den betroffenen Personen 

gemeldet werden. 

 

Was Unternehmen tun sollten: 

 

a. Eine Übersicht zu den im Unternehmen bearbeiteten Personendaten gewinnen (welche 

Daten werden überhaupt erfasst/bearbeitet)?  

b. Prüfen, ob besonders schützenswerte Daten darunter sind (Angaben zu Gesundheit, 

Religion, biometrische Daten etc.). Die Erfassung besonders schützenswerter Daten 

bedarf der Einwilligung der betroffenen Person und sie müssen besonders gut geschützt 

werden. 

c. Die Information zum Umgang mit Personendaten transparent und einfach verfügbar 

halten. 

d. Verträge mit Dritten daraufhin überprüfen, ob Personendaten ins Ausland weitergegeben 

werden und ggf. Gewährleistung des Datenschutzes nach DSG prüfen. 

e. Eine:n Datenschutzbeauftragte:n benennen (keine Pflicht). 

 

Nützliche Links 

 

✓ Gesetzestext: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/1998/de 

✓ Hilfestellung zur Umsetzung des revDSG, verfasst von David Rosenthal (VISCHER Kanzlei): 

https://www.rosenthal.ch/downloads/VISCHER-revDSG-Survival-Guide.pdf 

✓ Anleitung zur Erstellung einer Datenschutzerklärung (© ebenfalls David Rosenthal): 

https://www.rosenthal.ch/downloads/VISCHER-DSE-XS-KMU.pdf 

✓ Weitere Hilfsmittel (© VISCHER Kanzlei): https://privacyscore.ch/links/ 
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